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1.1 Anlagen/FormbläƩer

1.1.1 Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle

FormblaƩ Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle 
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Niederlas-
sung: Außenstelle: Projektnummer: Zeitraum:

West Wiesbaden A.12607

Baumaß-
nahme: A 643 Strecke zw. BW 7 und BW 9, Kampfmittel

Auftragneh-
mer:

(Name/An-
schrift)

Ordnungszahl
/

Abschnitt

Kurztext
LV /

Beschrei-
bung

Abfall-
schlüssel

(AVV
Schlüssel)

Abfallmenge
(bitte Einheit

wählen) Zuordnungswert /
Materialklasse

Art der Entsorgung (Verwertung: V,
Aufbereitung: A, Beseitigung: B,)

Verwertungsort oder
Entsorgungsanlage
(Name; Anschrift)

t

V A B

"A"

"A"
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"G"

Ort, Datum

Unterschrift AN

(Name, Stempel)
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1.1.2 FormblaƩ Anmeldung von gefährlichen Abfällen

Anmeldung von gefährlichen Abfällen zur Erstellung von Entsorgungsnachweisen und Begleitscheinen

Die InformaƟonen des FormblaƩs werden für die Erstellung von Entsorgungsnachweisen und Begleit-
scheinen (BGS) im eANV benöƟgt.

AuŌragnehmer:
Name und AnschriŌ:

Name Ansprechpartner:
Telefon Ansprechpartner:
E-Mail Ansprechpartner:

RechnungsbeauŌragter (evtl.)
Name und AnschriŌ:

Name Ansprechpartner:
Telefon Ansprechpartner:
E-Mail Ansprechpartner:

AuŌraggeber:

Maßnahmen Bezeichnung:

Projekt-Nummer:

Außenstelle, Autobahnmeisterei (An-
schriŌ):
Bauüberwachung (Name, Telefon, Fax-
Nummer, E-Mail):

Abfallbezeichnung:

Abfallschlüssel aus LV:

Gesamte Abfallmenge laut LV:

Abfallmenge Tagesleistung (evtl.):

Abfallanalyse als PDF beilegen (not-
wendig):

☐

Ausbau des Abfalls (von Datum/bis Da-
tum, KW):
Bezeichnung der AbfallherkunŌ/Anfall-
stelle:
(biƩe genaue HerkunŌ angeben, z.B. 
BAB, Fahrtrichtung, AnschniƩ, Los, 
Bauteil, Kilometrierung, Haufwerk, Ad-
resse, R+H-Wert)
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Verwendet RechnungsbeauŌragter das 
Programm ZEDAL (Ja/Nein)?:

BevollmächƟgter (evtl.)
Name und AnschriŌ:

Name Ansprechpartner:
Telefon Ansprechpartner:
E-Mail Ansprechpartner:
Verwendet BevollmächƟgter das Pro-
gramm ZEDAL (Ja/Nein)?:

☐  Ja ☐ Nein

Entsorger:
Name und AnschriŌ der Entsorgungsanlage:
Entsorger-Nr.:
ZerƟfikat/behördliche BestäƟgung das Entsorger 
den o.g. Abfall entsorgen darf:

☐ liegt vor ☐  liegt nicht vor

Besitzt Entsorger eine Freistellung zur Prüfung
durch das Regierungspräsidium/o.ä. Behörde
(Ja/Nein)?

☐  Ja ☐ Nein

Wenn Ja, Freistellungsbescheinigung beilegen: ☐ liegt vor ☐  liegt nicht vor
ggf. Annahmekriterien (max. Belastungsgrenzen,
mg/kg, etc.):

Beförderer
Name und AnschriŌ:

Beförderer-Nr.:
ZerƟfikat/Nachweis das Beförderer den o.g. Ab-
fallschlüssel transporƟeren darf:

☐ liegt vor ☐  liegt nicht vor

Hiermit bestäƟge ich die RichƟgkeit der Daten wie ausgefüllt bzw. wie in dem vorgelegten Entsorgungs-
nachweis/Begleitschein im eANV vorgelegt. Die Angaben sind fachlich und sachlich richƟg!

Datum: UnterschriŌ:
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1.1.3 Eignungsnachweis Asphalt
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1.1.4 Länderspezifische Regelungen Abfallrecht

-enƞällt-

1.1.5 Präzisierte Regelungen zur TL Transportable Schutzein-
richtungen

Im Folgenden werden die Regelungen der TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 für den Einsatz präzi-
siert. Es sind folgende Anforderungen ergänzend zu erfüllen (nur für die Systeme, die nicht in der BASt-
Liste der Transportablen Schutzeinrichtungen enthalten sind):

Anforderungen an transportable Schutzeinrichtungen

1) Transportable Schutzeinrichtungen müssen zur Qualifizierung durch Anprallversuche hinsichtlich
der Verschieblichkeit, Durchbruchsicherheit sowie der Gefährdung von Verkehrsteilnehmern und
DriƩen untersucht werden. Die Anforderungen dafür ergeben sich aus der DIN EN 1317- Teil 1 
und Teil 2. Deren Abnahmekriterien müssen erfüllt und mindestens eine Leistungsklasse vollstän-
dig nachgewiesen werden.

2) Die Prüfungen nach DIN EN 1317- Teil 1 und Teil 2 sind von einem für die Prüfungen nach DIN EN 
1317 akkrediƟerten Prüflabor durchzuführen.

3) ModifikaƟonen, d.h. Änderungen gegenüber dem Prüfmuster, von geprüŌen temporären Schutz-
einrichtungen sind ohne Anprallversuch nicht zulässig.

4) Sind zwei Anprallprüfungen zur Erreichung einer AuĬaltestufe erforderlich, sind beide Versuche 
an der idenƟsch aufgebauten Schutzeinrichtung durchzuführen. Dies ist vom PrüfinsƟtut zu be-
stäƟgen.

5) Der Prüĩericht nach DIN EN 1317 für temporäre Schutzeinrichtungen muss ergänzend zu den 
Anforderungen der DIN EN 1317 mindestens enthalten:

a. Hersteller oder Importeur,
b. grundlegende Maße und Gewichte einschließlich Toleranzangaben,
c. Montageanleitung, die den grundsätzlichen Auĩau der transportablen Schutzeinrichtung 

beschreibt
d. ggf. eine MaterialspezifikaƟon für Kunststoŏeile,
e. ggf. detaillierte Zeichnungen für spezielle KonstrukƟonsteile,
f. Angaben zum geprüŌen System wie Aufstelllänge, Endverankerung, besondere Ausstat-

tung,
g. Einzelergebnisse der Prüfungen bezüglich der Anforderungen an TSE (u.a. Fahrbereit-

schaŌ, gelöste Teile, dynamische Querverschiebung)
h. BestäƟgung der Erfüllung der Anforderungen.

6) Der Hersteller muss folgende PrüfungsdokumentaƟon, die vom Prüflabor über die Anprallprüfung 
ausgestellt wird, vorlegen:

a. Prüĩericht und Videos der Anprallprüfungen nach DIN EN 1317
b. BestäƟgung des Prüflabors, dass die geprüŌe temporäre Schutzeinrichtung den Zeichnun-

gen entspricht und gemäß den Angaben in der Einbauanleitung auf dem Prüfgelände auf-
gestellt wurde.

c. BestäƟgung des Prüflabors, dass die Bauteile der geprüŌen temporären Schutzeinrich-
tung hinsichtlich der Anforderungen an die Stoffe, die VerbindungsmiƩel und der Abmes-
sungen mit den Angaben in den Zeichnungen und der Systembeschreibung übereinsƟm-
men. Hierzu ist für die wesentlichen Bauteile der TSE eine Materialanalyse des geprüŌen 
Systems erforderlich und die ÜbereinsƟmmung vom PrüfinsƟtut zu bestäƟgen.

d. BestäƟgung des Prüflabors, dass alle Anforderungen eingehalten und von der temporären 
Schutzeinrichtung erfüllt wurden.

7) Bei den Prüfungen TB 21 und TB 22 muss das Fahrzeug nach dem Anprall noch bedingt fahrbereit 
sein. Dabei dürfen anprallende Fahrzeuge nicht so stark beschädigt werden, dass der Fahrer keine
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Kontrolle mehr über das Fahrzeug ausüben kann. Die FahrbereitschaŌ ist vom PrüfinsƟtut zu be-
urteilen.

8) Fahrzeuginsassen und DriƩe dürfen dabei nicht gefährdet werden. Das bedeutet, es dürfen keine 
vollständig gelösten Teile von Schutzeinrichtung oder Fahrzeug im Anprallversuch auŌreten. 
Schutzeinrichtungen der AuĬaltestufen T1, T2 und T3 (kleiner Anprallwinkel) müssen die Anprall-
heŌigkeitsstufe A nachweisen. Schutzeinrichtungen für normales (N2), höheres (H1, H2) oder sehr 
hohes Rückhaltevermögen (H4b) müssen die AnprallheŌigkeitsstufe A oder B nachweisen.

9) Wegen der besonderen Verhältnisse in Arbeitsstellen ist neben dem tatsächlich ermiƩelten Wir-
kungsbereich oder der Klasse gemäß Tabelle 4 der DIN EN 1317-2 die dynamische Querverschie-
bung in der Prüfung zu ermiƩeln und im Prüĩericht anzugeben. Zwischen entgegengesetzt ge-
richteten Verkehrsströmen darf die dynamische Querverschiebung beim leichten Fahrzeug (TB
11, TB 21, TB 22, TB 31) unabhängig vom Wirkungsbereich maximal 50 cm betragen.

10) Sämtliche Teile der temporären Schutzeinrichtung mit einer Masse von mehr als 2 kg, die sich im 
Anprallversuch vollständig gelöst haben, sind nach DIN EN 1317-2 zu idenƟfizieren, zu lokalisieren 
und vollständig im Prüĩericht zu dokumenƟeren. 

11) Temporäre Schutzeinrichtungen mit vollständig gelösten Teilen von je mehr als 2 kg sind nicht 
zulässig.

12) Temporäre Schutzeinrichtungen müssen hinsichtlich der Bauteile, der VerbindungsmiƩel und der 
DauerhaŌigkeit mit den Prüfmustern aus der Anprallprüfung übereinsƟmmen.

13) In der Anprallprüfung ist eine ausreichende Prüflänge zu gewährleisten. Die Prüflänge wird durch
den Hersteller vorgegeben.

14) Die Mindestlänge, die Mindestlänge bei KraŌschluss und die Maximallänge ergeben sich aus der 
in der Anprallprüfung verwendeten Anfangs- und/oder Endverankerung und dem Verhalten der
Schutzeinrichtung beim Anprallversuch (DefiniƟonen siehe Liste transportabler Schutzeinrichtun-
gen unter: hƩps://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Qualitaetsbewertung/Listen/pdf/liste-tse-
2020.pdf?__blob=publicaƟonFile&v=5.)

15) Die Prüfungen der EigenschaŌen der Reflektoren (siehe AbschniƩ 2.1 der TL TSE 97) sind von ei-
nem für Messungen nach DIN EN 12899 Teil 1 oder Teil 3 oder für Messungen nach DIN 67520 
akkrediƟerten Prüflabor durchzuführen und in einem Prüĩericht zu dokumenƟeren.

16) Sofern gemäß dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 05/1999 vom 15. Dezember 1998 
eine Kipp-Prüfung der transportablen Schutzeinrichtung erforderlich ist, ist diese gemäß den Prüf-
bedingungen für einen Belastungsversuch zur ErmiƩlung der Kipplänge (1999) durchzuführen. Die 
Kipp-Prüfung an der transportablen Schutzeinrichtung ist von dem akkrediƟerten PrüfinsƟtut 
durchzuführen, das auch die Versuche nach DIN EN 1317 an der TSE durchgeführt hat. Die Ergeb-
nisse sind in einem gesonderten Prüĩericht über die Kipp-Prüfung zu dokumenƟeren und zu be-
werten.

17) Vom Hersteller ist eine Einbauanleitung für die Transportable Schutzeinrichtung zur Verfügung zu
stellen.


